
48
1607 [August 16 . ] A
"NUEWE VERBESSERTE ARTICUL [DER V KATH. ORTE] MITT DEN PUENDTEREN

ZUO TRACTIEREN"1

Jecklin/Materialien Nr . 1189 ; EA V 13 843 a - d

" [ 1 . ] Dass der Bischoff [ Johann V. Flugi] 3 Bistumb unnd Stifft Chur mitt lütt

und gutt nachmalen für allen gwalt ieder Zytt versicheret syent , lut

voriger abred . ^
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[2 . ] Dass die Pündter ir allte Landtsordnung unnd den Drysiglerbrieff [ von
3 .

1574 ] wider uffrichtent , mitt söllicher Verbesserung , wie es die

notturfft ervordert und hievor wyttläuffiger verzeichnet worden , unnd

.· besonder inn schwären Landtssachen nitt sovil Gmeinden , sonder Jeder

Pundt nur eine , oder so wenig alls möglich habe , zu verhüettung der¬

gleichen uffrueren , sonderlichen nit also . . . mitt den fendlenen uff-

brechent und sölliche tyranny bruchent.

[3 . ] Jtem dass sy starck abhalltent ob dem verbott des practicierens.

[4 . ] Jtem dass sy von stund an fürfarent mitt besatzung eines ordeyilichen

wiparthygischen Rechtens , wind redlifüerer dises unwäsens gestrafft

unnd die schuldigen inn kosten erkent werdent.

[5 . J Jtem dass sy fürhin kein Pündtnus meer uffrichtent , die inen unnd ge¬

meiner Eydtgnoschafft irenthalben zu unruwen unnd ze kosten ursach geben z

möge, unnd dass inn fründtlicher Warnungs wys . j
[6 . ] Jtem dass sy keine resi [di ] erende ambassadoren [gemeint von Mailand/

Spanien und Frankreich ] meer habeyit , wyl sy derglychen unruwen ver-
ursachent.

[7 . ] Jtem Ze trachten wie die Venedische Pündtnus alls ein ursach diser
4

unruw wider uffgehebt werden möge sobaldt Jnen den pündtnem Müglich . h

[8 . ] Jtem dass sy mitt Franckrych unnd Meyland sich verglychent , damitt sy

mitt beydeyi iyin vemüegen wind ruoweyi blybent , wyl sy oyi Meylayid yiitt

wol husen mögent , Franckrych aber zu offeyidieren vast gefharlich umid

versprochne pflicht zu halten schuldig sind.

[9 . ] Jtem wie die Prettigöwer zu erdemüettigung ires muttwillens gegen dem

Landtsfürsten [ Oesterreich Maximilian III . ] wider inn schuldige pflicht

gebracht werden mögent , den sy so höchlich erzürnt.

[10 . ] Jtem ^ dass die Geistlicheyi sich dess weltlicheyi RegimeyxtsSachen Nützytt

zu Beladen noch die Gmeinden ufwiglen sollendt.

[11 . ] Jtem dass die Religion Jm landt fry blibe Niemandt davon getrayigtt auch

keiyie gesatz darwider gemacht , die aber der Eineyi oder andern Religion

zewider oder nachtheylig gemacht wärendt , ufgehebt , todt und absin,

Jedoch diss und anders , wass die Catholische Religion belangt mit dem

herreyi Bischoffeyi voyi Chur , den Man an eiyi sicher und glegen Orth be-

schriben mag, verhandlett werden.

[12 . ] Jtem dass alle partysche und unfründtschafftt zwüschendt den geschläch-

ten und furgesezten ufgehebtt und alles zu gutter versunung und einig-

keit geleitet würde.



[13 . ] Zum beschluss wan Man mit Jnen verglichen , ob es glich Zu Einem Gisel

oder versatzung Ettlicher herschafften wie vormalen vermeldett worden

nit khommen möchte , sollendt doch sy ein Eidtgnoschafftt mit Stattlichen

und gnugsammen briefen siglen und versprachungen versorgen , alles zu
halten . "

1) Diese Artikel wurden an der Tagsatzung der V kath . Orte in Gersau vom
16 . August behandelt.

2 ) vgl . die 1 . Fassung bei v . Moor/Bündnerische Geschichtsschreiber 150 - 152
3) vgl . Pieth/Bünctnergeschichte 170
4 ) Dieses Wort und die restlichen dieses Punktes sind von der gleichen Hand

wie die Punkte 10 - 13 geschrieben.
5 ) Von hier weg andere Schrift

Kopie AH 5 , 63 - 64 Blatt 64 leer
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